
Anlage 1.1 
 
Anregungen aus der Öffentlichkeit (3. Offenlage)  
 
 
 
1. Herr N. aus Bonn mit Schreiben vom 07.10.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 
Abwägung und Begründung: 
 
Der (Ursprungs-)Bebauungsplan Nr. 85 ist in einem mehrjährigen, transparenten Pla-
nungsprozess unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellt worden. An die 
dem B-Planaufstellungsverfahren vorgeschaltete Planungswerkstatt sei an dieser Stel-
le erinnert. Als Teilergebnis des seinerzeitigen Planungsprozesses wurde bestimmt, 
dass zur Deckung des Wohnbauflächenbedarfs zunächst nur eine Teilfläche des Plan-
gebietes beplant und anschließend realisiert wird. Diese planerische Vorbereitung er-
folgte durch die Aufstellung der 1. Änderung zum B-Plan Nr. 85. Nachdem zusätzlicher 
Wohnbauflächenbedarf erkennbar wurde, hat die Stadt Meckenheim die Beplanung 
des weiteren Gebiets des so genannten „Merler Keils“ beschlossen. Auch dieses Auf-
stellungsverfahren wurde unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit durchgeführt. Die 
zwischenzeitlich durchgeführten 3 Offenlagen des B-Planentwurfes verdeutlichen, dass 
die Anregungen aus der Öffentlichkeit und aus dem politischen Raum Eingang in die 
Planinhalte gefunden haben. Hierbei ist erkennbar, wie unter Beibehaltung des Pla-
nungszieles (Bereitstellung von zusätzlichen erforderlichen Wohnbauflächen) gemäß § 
1 (7) BauGB bei der Bestimmung der B-Planinhalte die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht abgewägt wurden. Deutlich ist dies an 
den Planungsprozessen bezüglich der Wohnbauflächenfestsetzung östlich der Ge-
richtsstraße erkennbar. Die städtebaulichen Gründe, die vom Eingabensteller als An-
regung vorgebracht wurden, führten in den ursprünglichen städtebaulichen Konzepten 
zu einer Bauflächenfestsetzung im Bebauungsplan. Abschließend ist die Stadt Me-
ckenheim jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass für die erforderliche Bereitstellung 
von Wohnbauflächen die Flächen des Geltungsbereichs der 3. Offenlage ausreichend 
sein werden und somit die Bauflächen östlich der Gerichtsstraße entbehrlich sind. Die 
Stadt Meckenheim kommt somit der Vorgabe des § 1 (3) BauGB nach, wonach Be-
bauungspläne aufzustellen sind, „sobald und soweit es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich ist“. In der Abwägung gegenüber der Anregung des Ein-
gabenstellers bedeutet dies, dass durch die Festsetzung des Bebauungsplanes eine 
Realisierung von Wohnbauflächen östlich der Gerichtsstraße entbehrlich ist. 

 
 

 

 1



2. Erbengemeinschaft M./K. aus München mit Schreiben vom 08.10.2010 (Mail) 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
 

Abwägung und Begründung: 
 

Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Im vorliegen-
den Planungsfall bedeutet dies, dass die Belange der Eingabensteller nach einer wirt-
schaftlicheren Ausnutzung ihrer Grundstücksflächen abzuwägen sind gegenüber den 
öffentlichen Interessen der Stadt Meckenheim nach einer Steuerung der städtebauli-
chen Ordnung, die sich durch den vorliegenden Bebauungsplan ausdrückt. In der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 wird die beabsichtigte städtebauliche Entwick-
lung und Bodenordnung im unmittelbaren Anschluss an den 1. Bauabschnitt zum Be-
bauungsplan Nr. 85 festgesetzt. Die Flächen der Eingabensteller liegen räumlich be-
trachtet im Übergangsbereich zwischen den Bauflächen des 1. Bauabschnittes und 
dem nun vorliegenden großflächigen Erweiterungsbereich des 2. Bauabschnittes bis 
zur Verlängerung der Gerichtsstraße. Während im 1. Bauabschnitt eine Bebauung mit 
Einzel- und Doppelhäusern auch auf großzügigen Grundstücksgrößen realisiert wurde, 
ist der Ansatz für den 2. Bauabschnitt eine städtebauliche Dichte anzustreben, die den 
derzeitigen Marktbedürfnissen nachkommt und gleichzeitig standortverträglich ist be-
zogen auf das bestehende Umfeld. Dies bedeutet konkret, dass im 2. Bauabschnitt ei-
ne Mischung von Hausgruppen, Doppelhäusern und Einzelhäusern festgesetzt ist. 
Während entlang der Haupterschließungsstraßen im Bereich des so genannten „Dorf-
angers“ Hausgruppen mit einer entsprechenden räumlichen Wirkung festgesetzt sind, 
sind die internen mit Stichstraßen erschlossenen Teilgebiete überwiegend mit Doppel-
häusern, teilweise nur mit Einzelhäusern festgesetzt. 
 
Für die Flächen der Eingabensteller ergab sich nun der Ansatz zwischen den Grund-
stücksflächen im nördlich angrenzenden 1. Bauabschnitt und den Grundstücksflächen 
der Eingabensteller bezüglich der Baudichte „zu vermitteln“. Dies führte zu den im Be-
bauungsplan nachrichtlich dargestellten Grundstücksgrößen bzw. der Lage der festge-
setzten überbaubaren Grundstücksflächen. Durch die Bauflächen könnten zukünftig 
Grundstücksgrößen entstehen, die kleiner sind als die nördlich angrenzenden 
Grundstücke im 1. Bauabschnitt; gleichwohl sind sie im Übergangsbereich zum übrigen 
Baugebiet östlich der Otto-Hahn-Straße größer. So ist die festgesetzte Bauweise „Ein-
zelhäuser“ von der räumlichen Wirkung der Gebäude her „vermittelnd“ zwischen den 
nördlich angrenzenden Einfamilienhausbereichen und den östlich der Otto-Hahn-
Straße gelegenen Doppel- und teilweise Reihenhausbebauungen. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es auch, durch die städtebauliche Struktur des 2. Bau-
abschnittes eine zeitgemäße Fortentwicklung des Baugebietes „Merler Keil“ zu ge-
währleisten. Das Bebauungsplankonzept dient nicht vorrangig dem Ziel einer möglichst 
wirtschaftlichen Ausnutzung des gesamten Baugebietes. Vor diesem Hintergrund wägt 
die Stadt Meckenheim ab, zwischen den privaten Interessen nach wirtschaftlicher Aus-
nutzung der Grundstücke und dem öffentlichen Belang einer stadträumlich geordneten 
und strukturierten städtebaulichen Weiterentwicklung des 2. Bauabschnittes. 
 
Beim Entwurf der städtebaulichen Konzeption für den 2. Bauabschnitt galt der An-
schluss an die umliegenden Erschließungsstraßen als Bindung. So war es nahelie-
gend, dass die Grundstücksflächen der Eingabensteller durch eine Verlängerung der 
Otto-Hahn-Straße und hiervon abzweigende kurze Erschließungsstiche erschlossen 
werden, so dass kleinere Wohnhöfe entstehen, wie sie bereits im 1. Bauabschnitt als 
Gestaltungselement vorhanden sind. Durch die vorgegebene Erschließungssituation 
ergab es sich, dass sich auf den betroffenen Grundstücksflächen auch West- und 
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Nordwestausrichtungen von Grundstücksflächen ergeben. Ein grundsätzliches Prinzip, 
das im 2. Bauabschnitt bezüglich der Festsetzung von Erschließungsflächen durch-
gehalten wurde, ist, dass bei einer Erschließung von rückwärtigen Grundstückflächen 
eine so genannte „Privatstraße“, festgesetzt im Bebauungsplan als Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht, Ziel führend ist. Bei anderen Sticherschließungen im Plangebiet mit bis 
zu 6 Hauseinheiten wurde aufgrund des hiermit verbundenen deutlich höheren Er-
schließungsaufwandes eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Im vorliegenden 
Fall ist daher eine Erschließung der rückwärtigen Bebauung mit Privatstraßen hinrei-
chend. Ein öffentliches Interesse zur Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche ist 
nicht gegeben. 
 
Zu den einzelnen Anregungen und Bedenken: 
Es bleibt festzustellen, dass es bei den 2 bis 3 Gebäuden in der 2. Reihe nicht zu den 
vom Eingabensteller befürchteten hohen Verkehrsmengen kommt. Wie bereits erwähnt 
regelt der B-Plan nicht die zukünftige Grundstücksaufteilung. Dies bedeutet, dass es 
dem Eingabensteller überlassen bleibt, ob das Grundstück „B“ etwas großzügiger be-
messen sein wird, als das Grundstück „C“. Bei einer großzügigeren Grundstücksgröße 
für Grundstück „B“ ist auch die Einrichtung einer Gartenfläche mit Westbesonnung 
möglich. Daher wird die Erschließung über das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (Privat-
straße) beibehalten. 
Zu dem Alternativvorschlag des Eingabenstellers: Eine Fahrerschließung des Grund-
stücks „A“ über den nördlich angrenzenden Fuß- und Radweg kann aus Gründen der 
Verkehrssicherheit nicht erfolgen. Es ist eines der Planungsziele des B-Planes, die 
Verkehre der Fuß- und Radfahrer soweit möglich vom Autoverkehr zu trennen. Dies 
würde durch den vorliegenden Vorschlag konterkariert. Die Befahrung des nördlich an-
grenzenden Weges bleibt den Fuß- und Radfahrern vorbehalten. 
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